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20. Wahlperiode 
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 Änderungsantrag 
20.01.2022 

HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Programm REACT-EU 
 
Einzelplan  08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  08 06 Freiwillige TransferleistungenFreiwillige Transferleistungen 
Buchungskreis: 2795 

 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

60 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Arbeitswelt Hessen 

 
 
 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    
 

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 59.228,5 0 59.228,5 
 Produktabgeltung 16.215,7 0 16.215,7 

 
 
 
 
 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 

 

Änderungen im Produktblatt: 
Zu Nr. 3.1: Folgende Beschreibung ist zu ergänzen: 
„D. Umsetzung des Programms REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) 
Hessen erhält über den Bund für sein EU-Programm IWB noch zusätzliche EU-Mittel im Rahmen von REACT-EU. 
Diese REACT-EU-Mittel sollen für Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zur Linderung von Krisenfolgen der 
Corona-Pandemie auch über die ESF-Programme der Länder eingesetzt werden.“ 
Zu Nr. 3.2: Folgende Leistung ist zu ergänzen: 
„E. Umsetzung des Programms REACT-EU“ 
Zu Nr. 8.: Der folgende Bewirtschaftungsvermerk ist neu auszubringen: 
„8.10 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen im Zusammenhang mit REACT-EU im Rahmen des 
von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.“ 

 
 

 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung des Änderungsantrags: 

 

 
Die EU hat den Mitgliedstaaten sog. REACT-Mittel in Aussicht gestellt, die die Folgen der COVID-19-Pandemie abmildern 
und zu einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft beitragen sollen. 
Die Umsetzung der Mittel erfolgt durch die Verwaltungsbehörden ESF und EFRE auf Bundes- und Länderebene. 

  Drucksache 20/7666 
(zu Druc ksache 16/6172.  Lesung      
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Rechtliche Grundlage ist VO (EU) 2020/2221 als Änderungs-VO zur sog. Dach-VO der Kohäsionsfonds in der Förderperiode 
2014-2020 (VO (EU) Nr. 1303/2013).  
 
Die REACT-Mittel werden in 2 Tranchen von der EU zugewiesen. Die exakte Höhe ist noch nicht bekannt. 
 
Für die Umsetzung der REACT-Mittel gelten grundsätzlich alle Anforderungen, die auch für die regulären ESF-Mittel gelten. 
Es ist geplant, die gesamte 1. Tranche bis Ende 2021 vollständig zu bewilligen. Hierfür wurden 24 Projektanträge ausgewählt. 
Da voraussichtlich frühestens im November 2021 die Bewilligungsbescheide erfolgen und Begünstigte erst danach einen 
Mittelabruf stellen können werden die EU-Mittel nach gegenwärtigem Kenntnisstand vollständig im Jahr 2022 
auszahlungswirksam werden.  
 
Aufgrund der Vollfinanzierung der Projekte aus EU-Mitteln und der gesicherten Kofinanzierung der TH sind für die 
Umsetzung der REACT-Maßnahmen grundsätzlich keine Landesmittel erforderlich. Gemäß des im Bereich der 
Kohäsionsfonds geltenden Erstattungsprinzips werden von der Kommission nur geleistete und vollständig geprüfte 
Auszahlungen an die Begünstigten erstattet.  
Die für die Bewilligung benötigten Verpflichtungsermächtigungen wurden bereits auf Grundlage des § 2 Absatz 12 HG 
2021 durch das HMdF genehmigt, ebenso die Aufnahme einer neuen Leistung zur Abwicklung des Programms REACT-
EU. 

 
 

Wiesbaden, 19. Januar 2022 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
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